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 Veröffentlicht am 07.02.1980

Norm

StGB §142 Abs2 Ga

Rechtssatz

Das Hetzen eines größeren Hundes (hier Rottweiler) auf einen Menschen, wobei das Tier sein Opfer zu Boden reißt

und beißt, kann nicht mehr als bloß unerhebliche Gewalt angesehen werden.
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